
                            close to land is close to liberty

Regeln des Farmers-Clubs:

Gemäß § 9 Abs. 6 werden zur Erreichung des Zieles, wie in der Präambel der Satzung für alle 
Mitglieder, speziell Gastmitglieder formuliert, folgende Regeln beschlossen:

In den knapp 40 Jahren offener Diskussionen unter der Chatham House Rule wurde eine 
Atmosphäre der offenen und vorbehaltslosen Diskussion und Ideenaustausch zwischen den 
Mitgliedern und Besuchern dadurch erreicht, dass jeder dem anderen jenen Respekt und 
Freiheit hat zukommen lassen, die er sich selbst erwartet hat. 

Nur dieser Geist ist auch Grundlage für die Nutzung von Service oder Einrichtungen des 
Farmers Clubs. 

Es wird daher sowohl für Serviceleistungen des Clubs, als auch für die Nutzung der 
Clubräumlichkeiten und der damit verbundenen Beherbergung folgendes festgelegt:

1. Alle Verpflichtungen, die in welcher Form immer (mündlich, schriftlich, e-mail, social 
media, etc.) übernommen wurden, sind einzuhalten.

2. Alle finanziellen Verpflichtungen sind sofort zu bezahlen, wenn die Verpflichtung dazu 
übernommen wurde.

3. Nichterscheinen und zwar sowohl in Bezug auf Clubreisen wie auch Clubveranstaltungen 
oder die Nutzung der Herberge berechtigt Gastmitglieder nur dann zu einer Rückzahlung, 
wenn entsprechend und vom Club akzeptierte Alternativen gestellt werden oder eine 
Alternative kann vom Farmers-Club noch gefunden werden, wobei es keine Verpflichtung 
des Farmers-Clubs ist, sich um einen derartigen Ersatz zu bemühen.

4. Die Herberge befindet sich auf einem aktiven Bauernhof und sind daher folgende Regeln 
festgesetzt:
- Der Farmers-Club muss über spezielle persönliche Erfordernisse von Gastmitgliedern, 

insbesondere Allergien udgl. 3 Monate im Vorhinein informiert werden.
- Das Leben am Bauernhof ist akzeptiert (Kühe, Hühner). 
- Die Nutzung der Herberge erfolgt ausschließlich in den für Gastmitglieder 

vorgesehenen Bereichen.
- Es ist akzeptiert, dass wöchentlich (Freitag Nachmittag) der Austausch von 

bäuerlichen Produkten stattfinden kann.
- Es wird die genaue Ankunft und Abfahrtszeit bekanntgegeben – Wartezeiten von 

Personal sind zu bezahlen.
- Personal hat Zugang zur Pflege von Blumen und Pflanzen.
- Persönliche Gäste (über die zur Aufnahme angegebenen Zahl hinausgehend) sowie 

Feste sind im Vorfeld mit Farmers-Club abzustimmen.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, insbesondere in der Nähe des Swimmingpools.
- Catering und Versorgung durch dritte Unternehmen können nur durch Unternehmen 

erfolgen, die vom Farmers-Club zugelassen sind. 
- Das Parken von Autos kann nur in dem dafür vorgesehenen Parkbereichen erfolgen.
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